RICHTLINIEN
zur FOorderung der wirtschaftlich-technischen
Forschung und Technologieentwicklung
(FTE-Richtlinien)

gemal 811 Z 1 bis 5 des Forschungs- und Technologieforderungsgesetzes (FTFG)
des Bundesministers fur Verkehr, Innovation und Technologie
vom 27. 9. 2006 (GZ 609.986/0013-111/12/2006) und
des Bundesministers fur Wirtschaft und Arbeit
vom 28. 9. 2006 (GZ 97.005/0012-C1/9/2006)

Bei den vorliegenden Richtlinien handelt es sich um Richtlinien basierend auf dem Bundesgesetz zur
Forderung der Forschung und Technologieentwicklung (Forschungs- und Technologieférderungsgesetz-
FTFG), BGBI. Nr. 434/1982, in der jeweils geltenden Fassung, welche im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister fur Finanzen erlassen wurden.

Die Bestimmungen der Verordnung des Bundesministers fur Finanzen tber Allgemeine Rahmenrichtlinien
fur die Gewahrung von Forderungen aus Bundesmitteln (ARR 2004), BGBI. Il Nr. 51/2004, sind subsidiar
anzuwenden.

Die Richtlinien wurden von der Européaischen Kommission am 11. 8. 2006 genehmigt.
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1. Prdambel

1.1.Motive

Forschung und technologische Entwicklung sind mafRgebliche Elemente einer wettbewerbsfahigen Wirt-
schaft und wissensbasierten Gesellschaft. Das Ziel einer weiteren Steigerung dieser Wettbewerbsfahig-
keit teilt Osterreich mit den anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union, deren Staats- und Regie-
rungschefs beim Europaischen Rat von Lissabon am 23. und 24. Méarz 2000 beschlossen haben, die EU
bis 2010 zur wettbewerbsfahigsten Wirtschaft der Welt werden zu lassen. Der Européaische Rat von Bar-
celona am 15. und 16. Marz 2002 setzte das konkrete Ziel, bis 2010 FTE - Ausgaben im Ausmalf von 3%
des BIP zu erreichen. Im Zuge der Halbzeitiberprufung der Lissabon-Strategie bekraftigte der Européi-
sche Rat vom 22. und 23. Mérz 2005 in Briissel diese Zielsetzungen. Dabei soll ein ausgewogenes Ver-
haltnis zwischen privaten und 6ffentlichen Investitionen angestrebt werden. Auf nationaler Ebene soll der
jeweils spezifische Beitrag zur Erreichung der Ziele von Lissabon und Barcelona festgelegt werden.

Die gegenstéandlichen Richtlinien sollen es erméglichen, durch Férderungsmaflnahmen und -programme
den Wissenschafts-, Forschungs- und Wirtschaftsstandort Osterreich im internationalen Wettbewerb vor-
teilhaft zu positionieren. Die geforderten Vorhaben sollen dazu beitragen, den dafiir notwendigen Struk-
turwandel in Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft voranzutreiben. Basierend auf den gegenstandli-
chen Richtlinien soll mittels Vorhaben, welche von der Grundlagenforschung bis zur vorwettbewerblichen
Entwicklung reichen, vor allem die Kooperation zwischen den verschiedenen Akteuren des Innovations-
systems gefordert werden. Die mit der Férderung unterstiitzte FTE - Leistung soll in technischer und fi-
nanzieller Hinsicht einen nachhaltigen Effekt fir diejenigen Wirtschaftszweige erzielen, die zu einer Star-
kung der Wettbewerbsfahigkeit der Wirtschaft beitragen und einen Beitrag zur Erflillung gesellschaftlicher
Ziele leisten, worunter auch die Gleichstellung von Frauen und Mannern zu verstehen ist. Dies ist insbe-
sondere fur die Erreichung der Barcelona-Ziele von Bedeutung, weil dafir auch die Zahl der
Forscherlnnen erheblich erhéht werden muss.

1.2. Zielsetzung der Richtlinien

Die Richtlinien sollen die besonderen Anforderungen an die Forderung von Forschung und Technologie-
entwicklung erfullen. Das Ziel ist die ordnungsgeméRe und transparente Vergabe dieser Férderungen
innerhalb der Rahmenbedingungen des EU-Gemeinschaftsrahmens fur staatliche Forschungs- und Ent-
wicklungsbeihilfen.

2. Grundsétze

2.1. Ziel der Forderungsprogramme

Forderungen auf Grundlage dieser Richtlinien werden grundséatzlich im Rahmen von spezifischen Mal3-
nahmen bzw. - Programmen vergeben, deren Ziele schriftlich in den Programmdokumenten festzulegen
und zu verdffentlichen sind. Die Ziele miussen in nachvollziehbarer Weise begriindet sein, operationali-

sierbar und deren Erreichung an Hand von qualitativen bzw. quantitativen Indikatoren tberprifbar sein.

Das Gesamtziel aller dieser Férderungsprogramme ist die Stimulierung einer erhéhten Forschungs- und
Technologieentwicklungstétigkeit von Unternehmen, Universitats- und Forschungseinrichtungen. Dieses
Gesamtziel ist verknupft mit wirtschaftspolitischen und gesellschaftspolitischen Zielen zu betrachten. Ein
wesentliches Ziel der im Rahmen der FTE - Richtlinien abgewickelten Férderungsprogramme ist die For-
derung der verstarkten Kooperation von Unternehmen mit universitdren und auf3eruniversitaren For-
schungsinstituten.

Die geférderten Vorhaben sollen daher einen wesentlichen Beitrag zur Intensivierung von Grundlagenfor-
schung, industrieller Forschung und vorwettbewerblicher Entwicklung, zur technologischen Innovations-
leistung der dsterreichischen Wirtschaft, zur Verbesserung der Qualitat und Wirtschaftlichkeit sowie zur
Verbreitung und Optimierung von Ergebnissen der Forschung und Entwicklung leisten. Den umweltrele-
vanten, sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu. Da-
bei sind Kooperationen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Nutzerinnen sowie firmenuberschreitende,
auch internationale Kooperationen besonders wichtig. Kooperationsprojekte bedeuten auf Grund der zu
erwartenden externen Effekte fiir die einzelnen Kooperationspartner ein hohes Risiko, das den Einsatz
offentlicher Mittel im Interesse des Gesamtnutzens ambitionierter FTE - Projekte rechtfertigt, wenn die
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betreffenden Vorhaben sonst nicht oder nur in geringerem Umfang durchgefiihrt wiirden. Besonderes
Augenmerk ist auf die Unterstiitzung von Projekten zu richten, die eine Hebelwirkung in Richtung techno-
logischer Entwicklung aufweisen. Es sollen AnstéR3e fiir selbsttragende Innovationsprozesse bewirkt wer-
den.

2. 2. Evaluierung

Fur alle auf den FTE - Richtlinien basierenden Férderungsprogramme und —Mal3nahmen ist ein schriftli-
ches Evaluierungskonzept zu erstellen, das den Zweck, die Ziele und die Verfahren sowie die Termine zur
Uberpriifung der Erreichung der Férderungsziele enthalt und geeignete Indikatoren definiert. Zum Zweck
der Erfassung der erforderlichen Informationen ist ein entsprechendes Monitoring aufzubauen.

2. 3. Schlusselbegriffe/Definitionen
Definition der FUE - Stufen (geman Anlage | des Gemeinschaftsrahmens fir staatliche Forschungs- und
Entwicklungsbeihilfen (ABI. C 45 vom 17.2.1996):

Grundlagenforschung: eine Forschungstatigkeit zur Erweiterung der wissenschaftlichen und techni-
schen Kenntnisse, die nicht auf industrielle oder kommerzielle Ziele ausgerichtet ist.

Industrielle Forschung: planmafiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung neuer Kennt-
nisse mit dem Ziel, diese Kenntnisse zur Entwicklung neuer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen
oder zur Verwirklichung erheblicher Verbesserungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienst-
leistungen nutzen zu kénnen.

Vorwettbewerbliche Entwicklung: Umsetzung von Erkenntnissen der industriellen Forschung in einen
Plan, ein Schema oder einen Entwurf fir neue, gednderte oder verbesserte Produkte, Verfahren oder
Dienstleistungen, unabhangig davon, ob sie zum Verkauf oder zur Verwendung bestimmt sind, einschliel3-
lich der Schaffung eines ersten, nicht zur kommerziellen Verwendung geeigneten Prototyps. Au3erdem
kann sie die konzeptuelle Planung und den Entwurf von alternativen Produkten, Verfahren oder Dienst-
leistungen wie auch erste Demonstrations- oder Pilotprojekte umfassen, sofern diese Projekte nicht fir
industrielle Anwendungen oder eine kommerzielle Nutzung umgewandelt oder verwendet werden kénnen.
Sie umfasst keine routineméaRigen oder regelmaRigen Anderungen an bestehenden Produkten, Produkti-
onslinien, Herstellungsverfahren, Dienstleistungen und anderen laufenden betrieblichen Prozessen, selbst
wenn diese Anderungen Verbesserungen darstellen kénnen.

Technische Durchfuhrbarkeitsstudien: (gem. Verordnung (EG) Nr. 364/2004 der Kommission vom 25.
Februar 2004):

Vorstudien zur Prifung der technischen Durchfiihrbarkeit industrieller Forschungstatigkeiten oder fur vor-
wettbewerbliche Entwicklungstatigkeiten

KMU - kleine und mittlere Unternehmen:
Definition gemaf Verordnung (EG) Nr. 364/2004 der Kommission vom 25. Februar 2004 (ABI. L 063 vom
28.2.2004 S 22-29), in der jeweils glltigen Fassung

Technologietransfer:
Aktivitaten und Initiativen zum Austausch von Wissen und Know-how, um wirtschaftlich relevantes Wissen
Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung auch tatsachlich nutzbar zu machen.

Forderungseinrichtung: Eine vom/von der Bundesministerln mit der Abwicklung der Férderung beauf-
tragte Institution (Abwicklungsstelle) oder in Einzelféllen der/die Bundesministerin

Aufforderung zur Einreichung von Férderungsansuchen: erfolgt durch die beauftragte Férderungsein-
richtung oder den/die Bundesministerin

im Wettbewerbsverfahren: unter Festlegung einer Frist zur Einreichung von Férderungsansuchen

oder
im Antragsverfahren: mit der Méglichkeit jederzeit Férderungsansuchen einreichen zu kénnen
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Bewertungs- und Entscheidungskriterien: dienen zur Beurteilung und Reihung oder Klassifizierung der
Forderungsansuchen; stellen Bedingungen dar, welche erflllt sein missen, um eine Férderung zu erhal-
ten.

Mindestkriterien: sind diejenigen Bewertungs- bzw. Entscheidungskriterien, welche in jedem Fall voll-
standig erflllt werden muissen.

Leitfaden: Ergdnzende Unterlage zur Erlauterung der Ziele des Programms und der Bewertung -bzw.
Entscheidungskriterien.

Bewertungshandbuch: Erganzende Unterlage zur Festlegung des Verfahrens betreffend Priifung / Beur-
teilung anhand der Bewertungs- bzw. Entscheidungskriterien, Ablauf des Bewertungs- bzw. Entschei-
dungsvorganges, Einholung von Fachgutachten durch das jeweilige Bewertungsgremium.

Bewertungsgremium: Uberbegriff fiir ein Gremium, welches sich abhéngig von den jeweiligen Pro-
grammzielen aus Expertinnen zusammensetzt, unabhangig von der jeweiligen Bezeichnung als z.B.: Ju-
ry“ oder ,Beirat* oder ,Kuratorium“. Das Bewertungsgremium gibt auf Basis der Bewertungs- bzw. Ent-
scheidungskriterien und dem im Bewertungshandbuch festgelegten Verfahren Férderungsempfehlungen
ab.

Programmdokument: Ergdnzende Unterlage zur Konkretisierung eines Programms bzw. einer Mal3nah-
me gemal den in den Richtlinien festgelegten Kriterien.

3. Forderungsart und —hdhe / férderbare Kosten

Grundsatzlich sind die mit Punkt 3 angefuihrten Bestimmungen auf Basis des EU-Gemeinschaftsrahmens
fur FUE-Beihilfen anzuwenden. Erfillt jedoch ein Programm bzw. eine MaZnahme samtliche Vorausset-
zungen einer der im Anhang Il dargestellten Freistellungsverordnungen kénnen die Vorschriften der jewei-
ligen Freistellungsverordnung angewendet werden.

3.1. Forderungsart
Die Forderung erfolgt in Form von nicht rlickzahlbaren Zuschiissen (= sonstige Geldzuwendungen gem.
ARR 2004)

3.2. Forderungshohe (gem. EU-Gemeinschaftsrahmen fur FUE- Beihilfen)
Die Hohe der Forderung richtet sich nach der Forderungswirdigkeit und dem Férderungsbedarf des Pro-
jektes.

3.2.1. Beihilfenintensitat
Die zulassige Bruttobeihilfeintensitat (ausgedrtickt als Bruttosubventionsaquivalent) richtet sich nach den
verschiedenen Forschungsstufen und betragt bei Beihilfen fiir

Grundlagenforschung max. 100 %
industrielle Forschungsvorhaben max. 50 der beihilfefahigen Projektkosten
vorwettbewerbliche Entwicklung max. 25% der beihilfefahigen Projektkosten

Studien Uber die technische Durchfiihrbarkeit als Vorbedingung fur Vorhaben der industriellen Forschung
max. 75 % der Kosten dieser Studie

fur Studien Uber die technische Durchfuhrbarkeit als Vorbedingung fiir Vorhaben der vorwettbewerblichen
Entwicklung max. 50% der Kosten der Studien.
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3.2.2. Zuschlage
Die unter Pkt. 3.2.1. genannten Beihilfenintensitaten kbnnen mit Ausnahme von Projekten der Grundla-
genforschung um folgende Zuschlage erhéht werden:

fur kleine und mittlere Unternehmen (KMU) um max. 10 %
fur bestimmte wirtschaftlich benachteiligte Regionen:

Projekte, die in Gebieten gem. Art. 87 Abs.3a EG-Vertrag durchgefuhrt werden um max. 10%

Projekte, die in Gebieten gem. Art. 87 Abs. 3c EG-Vertrag durchgefiihrt werden um max. 5%

wenn das Forschungsprojekt zur Verwirklichung der Ziele eines bestimmten,
unter das gemeinschaftliche FUE-Rahmenprogramm fallenden Projekts oder
Programms beitragt um max. 15 %

wenn das Vorhaben auch im Rahmen einer grenziibergreifenden Zusammenarbeit

im Sinne einer wirklichen Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und 6ffentlichen
Forschungseinrichtungen oder zwischen mindestens zwei unabhéngigen Partnern

aus verschiedenen Mitgliedsstaaten durchgefiihrt wird und wenn unter Berilick-

sichtigung der geistigen Eigentumsrechte eine weite Verbreitung und Veroffent-

lichung der Ergebnisse erfolgt um max. 25 %

Tragt das Forschungsprojekt nicht zur Verwirklichung der Ziele eines bestimmten,
unter das FUE-Rahmenprogramm der Gemeinschaft fallenden Projekts oder
Programms bei um max. 10 %,

wenn mindestens eines der nachstehenden Kriterien erfillt ist:

a) das Projekt wird im Rahmen einer wirklichen grenziibergreifenden Zusammenarbeit — insbesondere
im Rahmen der Koordinierung der nationalen FTE -Politiken — zwischen mindestens zwei unabhangi-
gen Partnern aus verschiedenen Mitgliedstaaten durchgefihrt;

b) das Projekt wird im Rahmen einer wirklichen Zusammenarbeit — insbesondere im Rahmen der Koor-
dinierung der nationalen FTE - Politiken — zwischen Unternehmen und 6ffentlichen Forschungseinrich-
tungen durchgefiuhrt;

c) das Projekt ist von einer weiten Verbreitung und Veroffentlichung der Ergebnisse, der Erteilung von
Lizenzen fur Patente oder anderen geeigneten Mitteln gemaf den fir die Verbreitung der Ergebnisse der
gemeinschaftlichen Forschungs- und technologischen Entwicklungstatigkeiten vorgesehenen Bedingun-
gen (Artikel 130 j EG-Vertrag) begleitet.

3.2.3. Kumulierung/Hdchstgrenzen

Bei Kumulierung der unter 3.2.2. festgelegten Zuschlage mit den unter 3.2.1. genannten Prozentsatzen
mussen folgende Hochstgrenzen in jedem Fall eingehalten werden:

Beihilfenhdchstintensitat:

im Bereich der industriellen Forschung: max. 75 %
im Bereich der vorwettbewerblichen Entwicklung: max. 50 %

Die selben Héchstgrenzen gelten sowohl fiir Projekte zur Férderung von europdischem Interesse,
als auch fur Projekte, bei welchen staatliche Beihilfen und EU-Mittel kumuliert werden.
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3.3. Forderbare Kosten
Folgende Kosten gelten bei der Berechnung der Beihilfenintensitat von F&E-Téatigkeiten als beihilfefahig
(geman Anlage Il des cit. Gemeinschaftsrahmens):

e Personalkosten (Forscherlnnen, Technikerinnen und ausschliel3lich in der Forschung beschéftigtes
Hilfspersonal)

e Kosten fur Instrumente, Ausrustung, Grundstiicke und Gebaude, die ausschlieR3lich und standig
(auRBer bei Uberlassung auf kommerzieller Basis) fur die Forschungstétigkeit genutzt werden

e Kosten fur Beratungs- und gleichartige Dienstleistungen, die ausschlief3lich der Forschungstatigkeit
dienen, einschliel3lich fremdbezogene Forschung, technische Kenntnisse, Patente usw.

e zusatzlich Gemeinkosten, die unmittelbar durch die Forschungstatigkeit entstehen

e sonstige Betriebskosten (wie Material, Bedarfsmittel und dergleichen), die unmittelbar durch die
Forschungstatigkeit entstehen

Forderbare Kosten sind alle dem Projekt zurechenbaren Ausgaben bzw. Aufwendungen, die direkt, tat-
sachlich und zusatzlich (zum herkémmlichen Betriebsaufwand) fur die Dauer der geférderten Forschungs-
tatigkeit entstanden sind.

Die Personalkosten sind bis zum Ausmalf3 der gemaR Ziffer 8 der ,Verordnung des Bundesministers fir
Finanzen betreffend Richtlinien fur die Ermittlung und Darstellung der finanziellen Auswirkungen neuer
rechtssetzender MaRnahmen* jeweils festgelegten Richtwerte forderbar (BGBI. Il Nr. 50/1999, Anhang 3,
in der jeweils geltenden Fassung).

Nicht forderbar sind:

e Kosten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem geférderten Vorhaben stehen

e Kosten, die vor der Einreichung entstanden sind

e Kosten, die aufgrund EU-wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen nicht als férderbare Kosten gelten.

3.4. Anerkennungsstichtag und Projektlaufzeit

Anerkannt werden kdénnen diejenigen férderbaren Kosten, welche nach Einlangen des Férderungsansu-
chens entstanden sind. Die maximale Dauer der Projekte ist im Programmdokument festzulegen. Die
Projektlaufzeit kann um maximal zwdlf Monate verlangert werden, sofern keine zusétzlichen férderbaren
Kosten anfallen. Sonstige Verlangerungen bedirfen eines neuerlichen Férderungsansuchens.

4. Spezifische Voraussetzungen fur die Gewéahrung der Forderung

4.1. Forderungsnehmerinnen

Forderungsnehmerlnnen kénnen nur auf3erhalb der Bundesverwaltung stehende natiirliche oder juristi-
sche Person oder Personengemeinschaft sein.

e natirliche Personen

e juristische Personen wie insbesondere:
Vereine
Kapitalgesellschaften, wie GmbH; AG;
Universitaten gemaR § 6 Universitatsgesetz 2002;
Selbstverwaltungskorper;
Lander und Gemeinden;
vom Bund verschiedene juristische Personen als Erhalter von Fachhochschul-Studienlehrgangen und
Fachhochschulen;
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e Personengesellschaften des burgerlichen und des Handelsrechts wie insbesondere:
die Gesellschaft birgerlichen Rechts (GesbR)
die offene Handelsgesellschaft (OHG)
die Kommanditgesellschaft (KG)
die eingetragene Erwerbsgesellschaften (EEG): die offene Erwerbsgesellschaft (OEG)
die Kommandit-Erwerbsgesellschaft (KEG)
die Europaische Wirtschaftliche Interessensvereinigung (EWIV)

4.2. Forderbare Vorhaben

Forderbare Vorhaben sind:

1. Vorhaben im Bereich der industriellen Forschung

2. Vorhaben im Bereich der vorwettbewerblichen Entwicklung

3. Vorhaben im Bereich der Grundlagenforschung in Zusammenhang mit den unter Pkt.4.2.1. und 4.2.2.
genannten Vorhaben

4. AusbildungsmalRnahmen in Zusammenhang mit den unter Pkt. 4.2.1. und 4.2.2. genannten Vorhaben

5. Vorhaben des Technologietransfers, sofern die Freistellungs-VO fiur Beihilfen an KMU (EG) Nr. 70/2001
und Anderung mittels (EG) Nr. 364/2004, fur Ausbildungsbeihilfen (EG) Nr. 68/2001 und Anderung mit-
tels (EG) Nr. 363/2004, oder der de minimis-Regel VO (EG) Nr. 69/2001 zur Anwendung kommen

6. Technische Durchfiihrbarkeitsstudien

7. Vorhaben im Bereich der nationalen und internationalen FTE — Kooperation

5. Verfahren

Zur Sicherstellung von Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Objektivitat und Kompetenz sind im Rahmen
der Abwicklung der spezifischen Programme und MalBnahmen die nachfolgenden Grundsatze (Pkt. 5.1.
bis Pkt. 5. 3. sowie Anhang |) anzuwenden.

5.1. Programmdokument

Der/die Bundesministerin erstellt im Einvernehmen mit dem/der BundesministerIn fur Finanzen fur jedes
spezifische Programm bzw. jede spezifische Malinahme ein Programmdokument mit folgendem Mindest-
inhalt:

Ziele des Programms bzw. der MalRhahme

Angabe der EU-rechtlichen Grundlagen

Laufzeit des Programms bzw. der Mal3nahme

Details zu Projektarten (z.B. Einzelprojekte, Kooperations- oder Netzwerkprojekte)
Details zu Forderungsart und -h6he sowie zu forderbaren Kosten
Forderungsnehmerinnen

Konkretisierung der in Pkt. 5.2. festgelegten Verfahrensgrundsatze
Angabe des jeweils zustandigen Bewertungsgremiums

Festlegung der Projektlaufzeit

Regelung betreffend Vertragsdnderungen im Laufe eines Projektes
Indikatoren zur Priifung der Zielerreichung
Geschlechtsdifferenzierte Erhebung personenbezogener Daten
Monitoring- und Evaluierungskonzept
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5.2. Verfahrensgrundséatze

Verweis auf Definition gemar Pkt. 2.3.: Unter ,Forderungseinrichtung” ist entweder

eine vom/von der Bundesministerin mit der Abwicklung der Férderung beauftragte Institution
(Abwicklungsstelle) oder

in Einzelféllen der/die Bundesministerin zu verstehen.

5.2.1. Aufforderung zur Einreichung von Férderungsansuchen

Die jeweilige Forderungseinrichtung fordert zur Einreichung von Férderungsansuchen - nach dem Wett-
bewerbs- oder Antragsprinzip - auf. Die Kriterien fiir die Bewertung bzw. Entscheidung (Bewertungs- bzw.
Entscheidungskriterien) der eingereichten Férderungsansuchen und ggf. die Frist fiir die Einreichung von
Forderungsansuchen sind mit der Aufforderung bekanntzugeben. Die Aufforderung zur Einreichung von
Forderungsansuchen ist elektronisch auf der Website der jeweiligen Férderungseinrichtung zu veroffentli-
chen.

5.2.2. Einreichung der Forderungsansuchen (8 20 Abs. 1 ARR)

Der/die Férderungswerberln hat bei der jeweiligen Férderungseinrichtung ein schriftliches Férderungsan-
suchen, unter Verwendung des jeweiligen Formulars, innerhalb der ggf. in der Aufforderung zur Einrei-
chung von Férderungsansuchen festgelegten Frist einzureichen. Das Forderungsansuchen hat einen der
Eigenart der Leistung entsprechenden Leistungs-, Kosten-, Zeit- und Finanzierungsplan und alle sonsti-
gen auf die geférderte Leistung bezughabenden Unterlagen zu enthalten.

5.2.3. Bewertungs- und Entscheidungskriterien und Bewertungshandbuch

Die von den Forderungswerberinnen in qualitativer und quantitativer Hinsicht zu erfiillenden Bedingungen
sind mittels Bewertungs- bzw. Entscheidungskriterien festzulegen. Der Katalog der Bewertungs- bzw.
Entscheidungskriterien kann auch Mindestkriterien vorsehen, welche in jedem Fall vollstandig zu erfillen
sind. Die Bewertungs- bzw. Entscheidungskriterien sind in einem Leitfaden naher zu erlautern. Die Ausar-
beitung des Leitfadens erfolgt durch die jeweilige Férderungseinrichtung.

Die jeweilige Férderungseinrichtung pruft die Forderungsansuchen auf ihre grundsétzliche Eignung, for-
male Richtigkeit bzw. Vollstandigkeit und hat dem jeweiligen Férderungswerber zur Behebung von Méan-
geln des Forderungsansuchens eine angemessene Frist zu setzen. Nach Ablauf dieser Frist kdnnen in-
haltliche und formale Mangel des jeweiligen Ansuchens nicht mehr verbessert werden.

Der Ablauf des Bewertungs- bzw. Entscheidungsvorganges, das Verfahren bei der Priifung und Beurtei-
lung betr. der Erfillung der Bewertungs- bzw. Entscheidungskriterien sowie die Art und Weise der Heran-
ziehung von zusatzlichen Fachgutachterinnen (gemaf 5.2.4.) durch das jeweilige Bewertungsgremium
sind in einem Bewertungshandbuch festzulegen. Die Ausarbeitung des Bewertungshandbuches erfolgt
durch die jeweilige Foérderungseinrichtung; die Genehmigung erfolgt in jedem Fall durch den/die Bundes-
ministerin.

5.2.4. Bewertung und Entscheidung

Forderungsansuchen, welche die formalen und inhaltlichen Anforderungen erfillt haben, sind durch ein
Bewertungsgremium nach einem nachvollziehbaren und transparenten Verfahren zu beurteilen. Die Be-
wertung hat gemaf den Bewertungs- bzw. Entscheidungskriterien und dem im Bewertungshandbuch
festgelegten Verfahren zu erfolgen. Das Bewertungsgremium kann fir die fachliche Beurteilung spezifi-
scher Bereiche zusatzlich unabhangige Fachgutachterinnen heranziehen.

Die grundsatzlich als forderungswiirdig eingestuften Férderungsansuchen sind zu klassifizieren und ge-

gebenenfalls zu reihen. Als Ergebnis des Bewertungsvorgangs hat das Bewertungsgremium eine Forde-
rungsempfehlung samt allfalligen Auflagen und/oder Bedingungen abzugeben.

Es ist zwischen bereits im Rahmen von Férderungseinrichtungen, -programmen oder —-mafnahmen be-

stehenden oder im Einzelfall eigens einzurichtenden Bewertungsgremien zu unterscheiden.
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Soweit nicht bereits bestehende Bewertungsgremien herangezogen werden, obliegt die Einrichtung von
Bewertungsgremien dem/der Bundesministerin.

Fur das jeweils einzurichtende Bewertungsgremium ist eine Geschaftordnung zu erlassen, welche zumin-
dest die Anzahl der Mitglieder, die Ausiibung des Stimmrechts und die Dauer der Bestellung der Mitglie-
der zu regeln hat. Bei der Besetzung des Bewertungsgremiums ist auf eine ausgewogene Geschlechter-
verteilung zu achten.

Die Ausarbeitung der Geschéftsordnung féllt in die Zustandigkeit der jeweiligen Férderungseinrichtung.
Neu zu erlassende Geschéftsordnungen sind durch den/die Bundesministerin zu genehmigen.
Gravierende Anderungen der Geschaftsordnungen von sowohl bestehenden als auch neuen Bewer-
tungsgremien bedirfen jedenfalls der Genehmigung des/der Bundesministerin.

Die Forderungsentscheidung obliegt dem/der Bundesministerin und wird auf Grundlage der Empfehlung
des Bewertungsgremiums einschlieBlich allfalliger Auflagen und/oder Bedingungen getroffen.

Sofern ausreichende Aufsichts- oder Weisungsbefugnisse gegeniiber einer gemaf Pkt. 6.2.1. beauftrag-
ten Abwicklungsstelle vorhanden sind, kann der/die Bundesministerin diese Abwicklungsstelle zur Vor-
nahme der Foérderungsentscheidung ermachtigen. In diesem Fall entscheidet die Abwicklungsstelle im
Namen und auf Rechnung des Bundes.

Die Entscheidung uber die Gewahrung einer Férderung ist dem/der Forderungsnehmerin schriftlich mitzu-
teilen, im Falle einer Ablehnung unter Angabe der dafir maf3geblichen Griinde.

5.3. Abwicklung der Forderung
Die Abwicklung der Férderung hat gemaf den in Anhang | festgelegten Bestimmungen zu erfolgen.

6. Objektive Rahmenbedingungen der Richtlinien

6.1. Rechtliche Rahmenbedingungen

6.1.1. Rechtsanspruch
Die Hohe der Forderung richtet sich nach der Foérderungswirdigkeit und dem Férderungsbedarf des Pro-
jektes.

Ein Projekt darf nur geférdert werden, wenn seine Durchfihrung ohne Foérderung aus Bundesmitteln nicht
oder nicht in dem notwendigen Umfang mdoglich sein wiirde.

Ein dem Grund und der H6he nach bestimmter Rechtsanspruch auf Gewahrung einer Férderung wird
durch die vorliegenden Richtlinien nicht begriindet.

6.1.2. EU-Konformitat
Die forderbaren Vorhaben basieren auf dem

e Gemeinschaftsrahmen fir staatliche Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen, (ABI. C 045 vom 17. 2.
1996 S 5-16), zuletzt geandert mit ABI. C 111 vom 8. 5. 2002 S 3 (Anm.: gilt bis 31.12.2006)

oder folgenden Freistellungs-Verordnungen:

e Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Janner 2001 (ABI. L 010 vom 13. 1. 2001, S
33-42) und deren Anderung mittels Verordnung (EG) Nr. 364/2004 der Kommission vom 25. Februar
2004 (ABI. L 063 vom 28. 2. 2004 S 22-29),uber die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf
staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen. (Anm.: gilt bis 31.12.2006)

e Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Janner 2001 tber die Anwendung der Artikel
87 und 88 EG-Vertrag auf ,De -minimis®- Beihilfen" (Amtsblatt Nr. L 010 vom 13. 1. 2001 S 30-32).
(Anm.: gilt bis 31.12.2006)
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e Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommission von 12. Janner 2001 dber die Anwendung der Artikel
87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen (ABI. L 10 vom 13. 1. 2001 S 20-29), sowie deren An-
derung mittels Verordnung (EG) Nr. 363/2004 der Kommission vom 25. Februar 2004 (ABI. L 063 vom
28. 2. 2004 S 20-21). (Anm.: gilt bis 31.12.2006)

Beziiglich der Unternehmensgrof3e ist die jeweils geltende KMU-Definition gemafd EU-Wettbewerbsrecht
ausschlaggebend. (ab 1. 1. 2005: KMU-Definition geman Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom
6. Mai 2003, (ABI. L 124 vom 20. 5. 2003 S 36-41).

Samtliche EU-Vorschriften sind in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

6.1.3. Innerstaatliche Rechtsvorschriften

Das Bundesgesetz zur Forderung der Forschung und Technologieentwicklung (Forschungs- und Techno-
logieforderungsgesetz - FTFG), BGBI. Nr. 434/1982, zuletzt gedndert mit BGBI. | Nr. 11/2006

Das Bundesgesetz Uber die Gleichbehandlung (Gleichbehandlungsgesetz - GIBG), BGBI. | Nr. 66/2004, in
der jeweils gultigen Fassung.

Das Bundesgesetz lber die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Bundes-Behindertengleich-
stellungsgesetz — BGStG), BGBI. | Nr. 82/2005, in der jeweils geltenden Fassung, sowie das Diskriminie-
rungsverbot gemaf § 7b des Bundeseinstellungsgesetzes (BEinstG). BGBI. Nr. 22/1970, in der jeweils
geltenden Fassung (siehe: Verpflichtung geman § 8 Abs. 3 BGStG).

Die Bestimmungen der Verordnung des Bundesministers fur Finanzen tber Allgemeine Rahmenrichtlinien
fur die Gewahrung von Forderungen aus Bundesmitteln (Allgemeine Rahmenrichtlinien fir die Gewéahrung
von Forderungen aus Bundesmitteln - ARR 2004), BGBI. 1l Nr. 51/2004, sind subsidiar anzuwenden.

6.2. Organisatorische Rahmenbedingungen

6.2.1. Mit der Abwicklung der Forderung beauftragte Forderungseinrichtungen
Mit der Abwicklung der Férderung kdnnen Foérderungseinrichtungen, wie insbesondere die Forschungs-
férderungsgesellschaft (FFG) oder der Wissenschaftsfonds (FWF) oder andere geeignete Institutionen
betraut werden (Abwicklungsstellen). Der/die Bundesministerin kann sich in Einzelfallen die Abwicklung
vorbehalten.

6.2.2. Erhebung der gesamten Forderungsmittel und Koordination bei Mehrfach-
forderung (8 18 ARR)

Erhebung der gesamten Forderungsmittel:

Vor Gewahrung einer Férderung aus Bundesmitteln ist von der jeweiligen Férderungseinrichtung insbe-
sondere auch die Héhe jener Mittel zu erheben, um deren Gewahrung der Forderungswerber fur dieselbe
Leistung, wenn auch mit verschiedener Zweckwidmung bei einem/einer anderen Bundesministerin oder
einem anderen Rechtstrager einschlie3lich anderer Gebietskérperschaften angesucht hat oder ansuchen
will oder die ihm von diesen bereits gewahrt oder in Aussicht gestellt wurden, und welche Foérderungen
aus offentlichen Mitteln und EU-Mitteln er fiir Leistungen der gleichen Art innerhalb der letzten finf Jahre
vor Einbringung des Férderungsansuchens erhalten hat. Zu diesem Zweck ist dem Férderungswerber
eine unter Sanktion stehende Mitteilungspflicht aufzuerlegen, die auch jene Férderungen umfasst, um die
er nachtraglich ansucht.

Koordination bei Mehrfachférderung:

Die jeweilige Forderungseinrichtung hat im Zuge der Antragstellung den Férderungswerber aufzufordern,
bestehende &hnliche Vorhaben bekannt zu geben. Bei Verdacht auf Mehrfachférderung erfolgt eine Koor-
dination mit der jeweils zustdndigen anderen Forderungseinrichtung zur Klarung der Beziehung der Pro-
jekte zueinander und Festlegung der zulassigen Foérderungshohe.

Wurde ein Vorhaben durch mehrere Férderungseinrichtungen geférdert, hat - im Zuge der Prufung des
Endverwendungsnachweises - die Berechnung des Barwerts basierend auf den von den jeweiligen Forde-
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rungseinrichtungen tatsachlich anerkannten Kosten zu erfolgen. Die Forderungseinrichtung mit dem grof3-
ten Barwertanteil hat die Einhaltung der zulassigen Héchstgrenzen zu tberprifen. Im Falle deren Uber-
schreitung ist die anteilige Kiirzung in Koordination mit den jeweiligen Férderungseinrichtungen vorzu-
nehmen.

6.2.3. Sprachliche Gleichbehandlung

Soweit diese Richtlinien Auszuge aus anderen Dokumenten (ARR 2004, Freistellungsverordnungen der
EU) enthalten, sind die auf natirliche Personen bezogenen Bezeichnungen, entsprechend den Original-
texten, nur in mannlicher Form angefiihrt. Diese Bezeichnungen beziehen sich auf Frauen und Manner in
gleicher Weise.

Bei der Erstellung von Programmdokumenten sowie bei der Durchfiihrung von MalRnahmen auf Basis
dieser Richtlinien ist eine geschlechtssensible Sprache zu verwenden.

7. In-Kraft-Treten und Geltungsdauer der Richtlinien/Ubergangsbestimmungen

7.1. In-Kraft-Treten der Richtlinien und Geltungsdauer
Diese Richtlinien treten am 1. 1. 2007 in Kraft und sind bis zur ordnungsgeméafen Beendigung des letz-
ten, basierend auf diesen Richtlinien, geférderten Vorhabens anzuwenden.

7.2. AuRer-Kraft-Treten bisheriger Richtlinien und Ubergangsbestimmungen

Die ITF-Richtlinien treten mit 31.12. 2006 aul3er Kraft. Ab 1. 1. 2007 sind die ITF-Richtlinien nur mehr auf
Vorhaben anzuwenden, welche basierend auf diesen Richtlinien genehmigt wurden.
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ANHANG | zu Pkt. 5.3. Abwicklung der Forderung

Die Bestimmungen des Anhang | basieren auf den in der Verordnung des Bundesministers fur Finanzen
Uber ,Allgemeine Rahmenrichtlinien fur die Gewahrung von Férderungen aus Bundesmitteln (ARR 2004)“
enthaltenen Regelungen.

5.3.1. Forderungsgewahrung/Forderungsvertrag

5.3.2. Auszahlung der Férderung

5.3.3. Verwendungsnachweis

5.3.4. Auflagen und Bedingungen

5.3.5. Ruckzahlung der Forderung

5.3.6. Datenverwendung durch den Férderungsgeber

5.3.7. Zustimmungserklarung nach dem Datenschutzgesetz
5.3.8. Gerichtsstand

5.3.1. Forderungsgewahrung/Férderungsvertrag (8 20 Abs. 2, 3und 4/ 8§ 21 Abs. 2

Z 1 ARR)

Im Falle der Gewahrung einer Forderung hat die jeweilige Férderungseinrichtung dem Foérderungswerber
ein zeitlich befristetes Férderungsanbot zu Ubermitteln. Nimmt der Forderungswerber das Férderungsan-
bot, samt allfélliger Auflagen und Bedingungen, innerhalb der festgelegten Frist schriftlich an, kommt der
Forderungsvertrag zustande.

Einem vom Foérderungswerber vorbehaltlos unterfertigten Férderungsansuchen, das bereits alle Auflagen
und Bedingungen beinhaltet, kann von der jeweiligen Forderungseinrichtung auch direkt schriftlich zuge-
stimmt werden, sofern diesem vollinhaltlich entsprochen wird.

Die Ablehnung eines Forderungsansuchens hat schriftlich unter Mitteilung der daftir maf3geblichen Grin-
de zu erfolgen.

Die Regeln, die sich aus den Berichterstattungspflichten gemafl dem Beihilfenrecht der EU (FUE-
Gemeinschaftsrahmen sowie VO gemal Anhang Il) ergeben, sind anzuwenden.

5.3.2. Auszahlung der Forderung (8 29 Abs. 1 bis 5und Z 7ARR)

Die Auszahlung der Forderung ist nur insoweit und nicht eher vorzunehmen, als sie zur Leistung falliger
Zahlungen durch den Foérderungsnehmer fir die geférderte Leistung entsprechend dem Férderungszweck
bendtigt wird.

Die Auszahlung der Forderung fur eine Leistung, die sich Uber einen langeren Zeitraum erstreckt, kann
der voraussichtlichen Bedarfslage entsprechend grundsatzlich in pauschalierten Teilbetragen und mit der
Malgabe vorgesehen werden, dass ein weiterer Teilbetrag erst dann ausgezahlt wird, wenn ein Verwen-
dungsnachweis Uber den jeweils bereits ausbezahlten Teilbetrag erbracht worden ist,. wobei die Auszah-
lung von mindestens 10 % des insgesamt zugesicherten Forderungsbetrages grundséatzlich erst nach
erfolgter Abnahme des abschlieRenden Verwendungsnachweises vorzubehalten ist.

Bei der Festlegung der Auszahlungstermine ist auch auf die Verfiigbarkeit der erforderlichen Bundesmittel
und bei von der EU kofinanzierten Leistungen auf die Bereitstellung der entsprechenden EU-Mittel Be-
dacht zu nehmen.

Sofern dies mit der Eigenart der Férderung vereinbar ist, hat die jeweilige Férderungseinrichtung Uberdies
auszubedingen, dass die Auszahlung einer Férderung aufgeschoben werden kann, wenn und solange
Umstéande vorliegen, welche die ordnungsgeméfie Durchfihrung der Leistung nicht gewéhrleistet er-
scheinen lassen.

Wurde eine Férderung wegen Nichterfiillung der fur ihre Auszahlung vorgesehenen Voraussetzungen mit
Ablauf des Finanzjahres, fiir das die Férderungszusage abgeben wurde, zur Ganze oder teilweise nicht
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ausbezahlt, darf die jeweilige Férderungseinrichtung die Wirksamkeit der Férderungszusage bis zum Ab-
lauf des nachstfolgenden Finanzjahres verlangern, wenn die Ausfiihrung der Leistung ohne Verschulden
des Forderungsnehmers eine Verzdgerung erfahren hat und die Férderungswiurdigkeit der Leistung wei-
terhin gegeben ist.

5.3.3. Verwendungsnachweis (88 21 Abs. 2 Z 11; 23 bis 26 ARR)

Der Foérderungsnehmer ist zu verpflichten, Uber die Durchfihrung der geférderten Leistung mittels Ver-
wendungsnachweis, bestehend aus einem Sachbericht und einem zahlenmafligen Nachweis, zu berich-
ten. Im Férderungsvertrag kénnen Teil/bzw. Endnachweise innerhalb bestimmter Fristen vorgesehen
werden.

Aus dem Sachbericht muss insbesondere die Verwendung der aus Bundes — und EU-Mitteln gewahrten
Forderung, der nachweisliche Bericht Gber die Durchflihrung der geférderten Leistung sowie der durch
diese erzielte Erfolg hervorgehen.

Der zahlenmafige Nachweis muss eine grundsatzlich durch Originalbelege nachweisbare Aufgliederung
aller mit der geforderten Leistung zusammenhangenden Einnahmen und Ausgaben umfassen. Der
Nachweis kann mittels Rechnungskopien und Kopien der Zahlungsnachweise erbracht werden, soweit die
Einsichtnahme in die Originalbelege oder deren nachtragliche Vorlage vorbehalten wird. Die Ubermittlung
kann auch in elektronischer Form erfolgen, wenn die vollstandige, geordnete, inhaltsgleiche, urschriftge-
treue und Uberprufbare Wiedergabe gewahrleistet ist und die Einsichtnahme in die Originalbelege oder
deren nachtragliche Vorlage vorbehalten wird.

Sofern fur den Nachweis der widmungsgemaRen Verwendung der Foérderungsmittel die Verwendung per-
sonenbezogener Daten erforderlich ist, ist der Forderungswerber zu verpflichten, die diesbeziigliche Zu-
stimmung gemaR 8 8 Abs. 1 Z 2 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBI. | Nr. 165/1999, einzuholen, so-
weit die Datenverwendung nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht ohnehin zulassig ist.
Hat der Forderungsnehmer fiir denselben Verwendungszweck auch eigene finanzielle Mittel eingesetzt
oder von einem anderen Rechtstrager finanzielle Mittel erhalten, ist auszubedingen, dass der zahlenma-
Rige Nachweis auch diese umfasst.

Wenn es zur Kontrolle erforderlich erscheint, ist der Férderungsnehmer zu verpflichten, alle Einnahmen
und Ausgaben - insbesondere durch Vorlage der Bilanzen — nachzuweisen oder sonstige geeignete Un-
terlagen (z.B.: Kostenrechnungsunterlagen) vorzulegen. Bei einer Gesamtférderung hat der zahlenmaRi-
ge Nachweis jedenfalls zusétzlich alle Einnahmen und Ausgaben des Forderungsempféangers zu umfas-
sen.

Ist mit dem Abschluss der Leistung nicht innerhalb des Finanzjahres (Kalenderjahres) zu rechnen, in dem
die Forderungsgewahrung erfolgt, ist zusatzlich die Vorlage eines zumindest jahrlichen Verwendungs-
nachweises fiir jedes Finanzjahr der Leistungsdauer zu vereinbaren, soweit dies die Dauer und der Um-
fang der Leistung zweckmé&Rig erscheinen lasst.

5.3.4. Auflagen und Bedingungen (8§ 21 Abs.2 ARR 72 1-5,727,Z 10 - 13, Z 15)
Die Gewahrung einer Forderung ist davon abhéngig zu machen, dass der Férderungswerber

1. innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich die Annahme des Férderungsanbotes samt den damit
verbundenen Auflagen und Bedingungen erklart, widrigenfalls das Férderungsanbot als widerrufen gilt,

2. mit der Durchfuhrung der Leistung gemaf dem vereinbarten Zeitplan, ansonsten unverzuglich nach
Gewahrung der Férderung beginnt, die Leistung ziigig durchfiihrt und diese innerhalb der vereinbarten,
ansonsten innerhalb einer angemessenen Frist abschlielt.

3. alle Ereignisse, welche die Durchfiihrung des geférderten Vorhabens verzégern oder unmdglich ma-
chen, oder eine Abanderung gegeniber dem Férderungsansuchen oder vereinbarten Auflagen und Be-
dingungen erfordern wiirden, unverziiglich und aus eigenen Initiative anzeigt und seinen Mitteilungspflich-
ten jeweils unverziglich nachkommt,

4. Organen oder Beauftragten des Bundes und der EU Einsicht in seine Blicher und Belege sowie in

sonstige der Uberpriifung der Durchfiihrung der Leistung dienende Unterlagen — alle jeweils grundsatzlich
im Original — bei sich selbst oder bei Dritten und die Besichtung an Ort und Stelle gestattet, ihnen die er-
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forderlichen Auskiinfte erteilt oder erteilen lasst und hiezu eine geeignete Auskunftsperson bereitstellt,
wobei Uber den jeweiligen Zusammenhang dieser Unterlagen mit der Leistung das Priiforgan entscheidet,

5. alle Biicher und Belege sowie sonstige in Z 4 genannte Unterlagen — unter Vorbehalt einer Verlange-
rung der Aufbewahrungsfrist durch den Forderungsgeber in begriindeten Fallen — sieben Jahre ab dem
Ende des Jahres der Auszahlung der gesamten Forderung, mindestens jedoch ab der Durchfiihrung der
Leistung sicher und geordnet aufbewahrt, wobei zur Aufbewahrung grundsétzlich auch geeignete Bild-
und Datentréger verwendet werden kénnen, wenn die vollsténdige, geordnete, inhaltsgleich, ur-
schriftgetreue und Uberprifbare Wiedergabe bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist jederzeit gewahrleis-
tet ist; in diesem Fall ist der Forderungswerber zu verpflichten, auf seine Kosten alle Hilfsmittel zur Verfu-
gung zu stellen, die notwendig sind, um die Biicher, Belege und sonstigen Unterlagen lesbar zu machen
und, sowie erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare dauerhafte Wiedergaben beizubringen sowie bei Erstel-
lung von dauerhaften Wiedergaben, diese auf Datentrdgern zur Verfiigung zu stellen,

6. die jeweilige Forderungseinrichtung erméchtigt, die fiir die Beurteilung des Vorliegens der Férderungs-
voraussetzungen erforderlichen personenbezogenen Daten (ber die von ihm selbst erteilten Auskiinfte
hinaus auch durch Riickfragen bei den in Betracht kommenden anderen Organen des Bundes oder bei
einem anderen Rechtstrager, der einschlagige Forderungen zuerkennt oder abwickelt, oder bei sonstigen
Dritten zu erheben,

7. Forderungsmittel des Bundes nicht zur Bildung von Ricklagen oder Riickstellungen nach dem Ein-
kommensteuergesetz 1988, BGBI. Nr. 400, verwendet,

8. Uber die Durchfiihrung der Leistung unter Vorlage eines Verwendungsnhachweises, bestehend aus ei-
nem Sachbericht und einem zahlungsmafigen Nachweis innerhalb zu vereinbarender Fristen berichtet,

9. Uber den Anspruch aus einer gewahrten Férderung weder durch Abtretung, Anweisung oder Verpfan-
dung noch auf andere Weise verfigt,

10. die Ruckzahlungsverpflichtung geman Pkt. 5.3.5. tbernimmt,

11. das Gleichbehandlungsgesetz (GIBG), BGBI. | Nr. 66/2004, in der jeweils geltenden Fassung, beach-
tet.

12. das Bundesgesetz liber die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetz — BGStG), BGBI. | Nr. 82/2005, sowie das Diskriminierungsverbot ge-
maR 8 7b des Bundeseinstellungsgesetzes (BEinstG). BGBI. Nr. 22/1970, in der jeweils geltenden Fas-
sung, beachtet (siehe Verpflichtung gemaR § 8 Abs. 3 BGStG).

5.3.5. Rickzahlung der Férderung (8§ 22 ARR)

Der Foérderungsnehmer ist zu verpflichten — unter Vorbehalt der Geltendmachung weitergehender gesetz-
licher Anspriiche — die Férderung Uber Aufforderung der jeweiligen Férderungseinrichtung oder der EU
als ungerechtfertigte Bereicherung ganz oder teilweise sofort zurlickzuerstatten und der Anspruch auf
zugesicherte und noch nicht ausbezahlte Férderungsmittel erlischt, wenn

1. Organe oder Beauftragte des Bundes oder der EU vom Forderungsnehmer Uiber wesentliche Umstande
unrichtig oder unvollstéandig unterrichtet worden ist,

2. vom Foérderungsnehmer vorgesehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise nicht beigebracht oder
erforderliche Auskinfte nicht erteilt worden sind, sofern in diesen Fallen eine schriftliche, entsprechend
befristete und den ausdriicklichen Hinweis auf die Rechtsfolge der Nichtbefolgung enthaltende Mahnung
erfolglos geblieben ist, sowie sonstige in diesen Richtlinien vorgesehene Mitteilungen unterlassen wurden,

3. der Forderungsnehmer nicht aus eigener Initiative unverziiglich — jedenfalls noch vor einer Kontrolle

oder deren Ankiindigung- Ereignisse meldet, welche die Durchflihrung der geférderten Leistung verzo-
gern oder unmoglich machen oder deren Abénderung erfordern wirde,
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4. Uber das Vermodgen des Forderungsnehmers vor ordnungsgemalem Abschluss der geforderten Leis-
tung oder innerhalb einer Frist von 3 Jahren nach deren Abschluss ein Konkursverfahren eréffnet oder die
Er6ffnung des Konkurses mangels kostendeckenden Vermdgens abgelehnt wird,

5. der Forderungsnehmer vorgesehene Kontrollimal3nahmen be- oder verhindert oder die Berechtigung
zur Inanspruchnahme der Forderung innerhalb des fir die Aufbewahrung der Unterlagen vorgesehenen
Zeitraumes nicht mehr Uberprifbar ist,

6. die Férderungsmittel vom Férderungsnehmer ganz oder teilweise widmungswidrig verwendet worden
sind,

7. die Leistung vom Fdérderungsnehmer nicht oder nicht rechtzeitig durchgefiihrt werden kann oder durch-
geflhrt worden ist,

8. vom Forderungsnehmer das Abtretungs-, Anweisungs-, Verpfandungs- und sonstige Verfligungsverbot
gemalf Pkt. 5.3.4. Z 9 nicht eingehalten wurde,

9. die Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes von einem geférderten Unternehmen nicht beach-
tet wurden,

10. von Organen der EU die Aussetzung und/ oder Riickforderung verlangt wird,

11. sonstige Foérderungsvoraussetzungen, insbesondere solche, welche die Erreichung des Forderungs-
zweckes sichern sollen, vom Férderungsnehmer nicht eingehalten wurden.

In den Fallen der Z 1 bis 3, 6, 8, 9 und 11 erfolgt jedenfalls, in den tbrigen Fallen, nur soweit den Férde-
rungsnehmer oder solche Personen, deren er sich zur Erstellung der fir die Gewahrung der Forderung
malf3geblichen Unterlagen oder zur Durchflihrung der geférderten Leistung bedient hat, am Eintritt eines
Ruckzahlungsgrundes ein Verschulden trifft, eine Verzinsung des Riickzahlungsbhetrages vom Tage der
Auszahlung der Férderung an mit 3 % uber dem jeweils geltenden und von der Osterreichischen Natio-
nalbank verlautbarten Basiszinssatz pro Jahr unter Anwendung der Zinseszinsmethode.

Trifft den Forderungsnehmer in den Féllen der Z 4, 5, 7 und 10 kein Verschulden, erfolgt eine Verzinsung
des Rickzahlungsbetrages in der H6he von 4% pro Jahr ab dem Tag der Auszahlung der Forderung un-
ter Anwendung der Zinseszinsmethode. Liegen diese Zinssatze unter dem von der EU fiir Ruckforderun-
gen festgelegten Zinssatz, ist dieser heranzuziehen.

Fur den Fall eines Verzuges bei der Riickzahlung der Férderung sind Verzugszinsen im Ausmalf3 von 4 %
Uber dem jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr ab Eintritt des Verzugs zu vereinbaren (8 39 Abs. 3
BHG).

Sofern die Leistung ohne Verschulden des Forderungsnehmers nur teilweise durchgefiihrt werden kann
oder worden ist, kann das anweisende Organ vom Erldschen des Anspruches und von der Riickzahlung
der auf die durchgefihrte Teilleistung entfallenden Forderungsmittel Abstand nehmen, wenn die durchge-
fuhrte Teilleistung fur sich allein férderungswiirdig ist.

Die Gewahrung einer Forderung, deren Begunstigter ein Dritter ist, ist grundséatzlich davon abhéngig zu
machen, dass dieser Dritte vor Abschluss des Forderungsvertrages nachweislich die Solidarhaftung (8§
891 ABGB) fiir die Ruickzahlung der Forderung im Fall des Eintritts eines Riickzahlungsgrundes tber-
nimmt.

5.3.6. Datenverwendung durch den Forderungsgeber (8 27 ARR)

Dem Forderungswerber ist zur Kenntnis zu bringen, dass die im Zusammenhang mit der Anbahnung und
Abwicklung des Vertrages anfallenden personenbezogenen Daten, deren Verwendung eine wesentliche

Voraussetzung fur die Wahrnehmung einer dem Férderungsgeber gesetzlich tibertragenen Aufgabe oder
sonst geman 88 7 bis 11 des Datenschutzgesetzes 2000 zulassig ist, vom Férderungsgeber und von der
jeweiligen Abwicklungsstelle fiir Zwecke des Abschlusses und der Abwicklung des Foérderungsvertrages,

der Wahrnehmung der dem Férderungsgeber gesetzlich Ubertragenen Aufgaben und fur Kontrollzwecke
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verwendet werden und es im Rahmen dieser Verwendung dazu kommen kann, dass die Daten insbeson-
dere an Organe und Beauftragte des Rechnungshofes, des Bundesministers fiir Finanzen und der EU
Ubermittelt oder offen gelegt werden missen.

5.3.7. Zustimmungserklarung nach dem Datenschutzgesetz (8 28 ARR)

Sofern eine Uber Pkt. 5.3.6. hinausgehende Datenverwendung erforderlich und die Datenverwendung
nicht ohnedies zulassig ist, ist auszubedingen, dass gemal 8 8 Abs. 1 Z 2 und § 9 Z 6 des Datenschutz-
gesetzes 2000 der Foérderungswerber ausdriicklich zustimmt, dass die Daten vom Férderungsgeber und
von der jeweiligen Abwicklungsstelle fiir diese zusatzlichen Zwecke verwendet werden kénnen. In der
Zustimmungserklarung ist anzufihren, welche Daten zu welchem Zweck verwendet werden kénnen.

Ein Widerruf dieser Zustimmungserklarung durch den Forderungswerber ist jederzeit zulassig. Zu seiner
Wirksamkeit muss er gegenuiber dem Forderungsgeber schriftlich erfolgen. Die weitere Verwendung der
Daten wird unverziiglich nach Einlangen des Widerrufes beim Férderungsgeber unbeschadet bestehen-
der gesetzlicher Ubermittlungspflichten eingestellt.

5.3.8. Gerichtsstand

Als Gerichtsstand in allen aus der Gewahrung einer Foérderung entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist das
sachlich zustandige Gericht in Wien vorzusehen. Der Republik Osterreich ist vorzubehalten, den
Forderungsnehmer auch bei seinem allgemeinen Gerichtsstand zu belangen.
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ANHANG Il Freistellungsverordnungen

Grundsatzlich sind die mit Punkt 3 angefuhrten Bestimmungen auf Basis des EU-Gemeinschaftsrahmens
fur FUE-Beihilfen anzuwenden. Erfiillt jedoch ein Programm bzw. eine MalBnahme samtliche Vorausset-
zungen einer der im Anhang Il dargestellten Freistellungsverordnungen kdnnen die Vorschriften der jewei-
ligen Freistellungsverordnung angewendet werden.

Auszige betr. Beihilfeintensitaten/forderbare Kosten

1. Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen an KMU

gem. Art. 5a der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Jdnner 2001 (ABI. L 010 vom
13.1.2001, S 33- 42) und deren Anderung mittels Verordnung (EG) Nr. 364/2004 der Kommission vom 25.
Februar 2004 (ABI. L 063 vom 28.2.2004 S 22-29) Uiber die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag
auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen. (Anm.: gilt bis 31.12.2006)

Anm.: Die in der gegenstandlichen VO verwendete KMU — Definition entspricht der Definition der ,Emp-
fehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betr. der Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen
und mittleren Unternehmen® (ABI. L 124 vom 20.5.2003, S 36—41)

Zulassige Beihilfeintensitaten fir folgende FuE-Stufen:

Grundlagenforschung : max. 100 %
Industrielle Forschung: max. 60 %
Vorwettbewerbliche Entwicklung: max. 35 %

Das geftrderte Vorhaben muss in seiner Gesamtheit den FUE-Stufen zuzuordnen sein.
Umfasst das Vorhaben verschiedene FUuE-Stufen, so bestimmt sich die zulassige Beihilfeintensitat nach
dem gewogenen Mittel der fir die jeweiligen Stufen zuldassigen Beihilfeintensitaten.

Wenn die in der gegenstandlichen VO genannten Voraussetzungen gem. Art. 5a Abs. 4 erfillt
sind, konnen die Beihilfeintensitaten fur Vorhaben

im Bereich der industriellen Forschung auf max. 75 %

Im Bereich der vorwettbewerblichen Entwicklung: auf max. 50 %

erhdht werden:

Forderbare Kosten:

e Personalkosten (Forscher, Techniker und sonstige Personen, soweit diese mit dem Forschungsvor-
haben beschaftigt sind)

e Kosten fir Instrumente, Ausriistung, soweit und solange sie fir das Forschungsvorhaben genutzt
werden. Werden sie nicht wéhrend ihrer gesamten Lebensdauer fur das Forschungsvorhaben ge-
nutzt, gilt nur die nach den Grundséatzen ordnungsgemafer Buchfiihrung ermittelte Wertminderung
wahrend der Dauer des Forschungsvorhabens als beihilfefahig

e Kosten fir Grundstiicke und Gebaude, soweit und solange sie fiir das Forschungsvorhaben genutzt
werden. Bei Gebauden gilt nur die nach den Grundsatzen ordnungsgemafer Buchfihrung ermittelte
Wertminderung wahrend der Dauer des Forschungsvorhabens als beihilfefahig. Bei Grundstiicken
sind die Kosten der kommerziellen Ubertragung oder die tatsachlich entstandenen Investitionskosten
beihilfefahig

e Kosten fiir Beratungs- und gleichartige Dienstleistungen, die ausschlie3lich der Forschungstatigkeit
dienen, einschlielllich der marktiiblichen Kosten fiir Forschung, technische Kenntnisse, Patente, die
aus Fremdquellen hinzu erworben werden, oder fir deren Nutzung Lizenzen erworben werden, vor-
ausgesetzt der Erwerb der Recht geschieht nach handelstiblichen Regeln und ohne unerlaubte Ab-
sprache. Diese Kosten sind héchstens bis zu einem Anteil von 70 % der beihilfefahigen Gesamtkos-
ten des Vorhabens beihilfefahig
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e zusatzliche Gemeinkosten, die unmittelbar durch das Forschungsvorhaben entstehen;

e sonstige Betriebskosten (wie Material, Bedarfsmittel und dergleichen), die unmittelbar durch
die Forschungstatigkeit entstehen.

2. Ausbildungsbeihilfen geman

Verordnung (EG) Nr. 68/2001 der Kommission von 12. 1. 2001 tiber die Anwendung der Artikel 87 und 88
EG-Vertrag auf Ausbildungsbeihilfen (ABI. L 10 vom 13.1.2001 S 20-29), sowie deren Anderung mittels
Verordnung (EG) Nr. 363/2004 der Kommission vom 25. Februar 2004 (ABI. L 063 vom 28.2.2004 S 20—
21). (Anm.: gilt bis 31.12.2006)

Zulassige Beihilfeintensitaten fur folgende FuE-Stufen (wobei unterschieden wird zwi-
schen ,spezifischen® und ,allgemeinen” Ausbildungsmafinahmen)

1) Beihilfeintensitét fur spezielle AusbildungsmalRnahmen:
bei GroRunternehmen: max. 25 % der beihilfefahigen Kosten
bei KMU: max. 35 % der beihilfefahigen Kosten

2) Beihilfeintensitat fir allgemeine Ausbildungsma3nahmen:
bei Gro3unternehmen: max. 50 % der beihilfefahigen Kosten
bei KMU: max. 70 % der beihilfefahigen Kosten

Zuschlage betr. spezieller und allgemeiner Ausbildungsmaflnahmen:

Fur Unternehmen in Fordergebieten im Sinne von Art. 87 Abs. 3 lit. ¢ EG-Vertrag
von 5 %

Fur Unternehmen in Férdergebieten im Sinne von Art. 87 Abs. 3 lit. a EG-Vertrag
von 10 % zulassig.

Bei AusbildungsmalRnahmen zugunsten von benachteiligten Arbeitnehmern erhéhen sich die
unter den Punkten 1 und 2 genannten Beihilfehtchstintensitaten um 10 %.

Bei Ausbildungsmal3nahmen, die sowohl allgemeine als auch spezifische Qualifikation vermit-
teln, als auch in den Fallen, in denen sich nicht genau bestimmen lasst, ob es sich bei dem Vor-
haben um eine spezifische oder eine allgemeine AusbildungsmalRnahme handelt, darf die Beihil-
feintensitat bei

GrofRunternehmen 25 % und bei KMU 35 % nicht Gberschreiten.

Forderbare Kosten:

e Personalkosten fur die Ausbilder

e Reisespesen der Ausbilder und der Auszubildenden

e Sonstige laufende Aufwendungen wie Materialien und Ausstattung

e Abschreibung von Werkzeugen und Ausriistungsgegenstanden gemalf dem Anteil ihrer ausschlief3li-
chen Verwendung fir das Ausbildungsvorhaben

e Kosten fiir Beratungsdienste, betreffend die Ausbildungsmal3nahme
e Personalkosten fur Ausbildungsteilnehmer bis zur Hohe der Gesamtsumme der unter den Buchstaben

a) bis e) genannten beihilfefahigen Kosten. Hierbei sind nur die tatsachlichen abgeleisteten Ausbil-
dungsstunden nach Abzug aller produktiven Stunden oder deren Aquivalent zu bertcksichtigen.
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3. De -minimis Regel gemali
Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12.1.2001 tber die Anwendung der Artikel 87 und 88
EG-Vertrag auf ,De -minimis“- Beihilfen (Amtsblatt Nr. L 010 vom 13.1.2001 S 30-32). (gilt bis 31.12.2006)

Die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewahrten De -minimis-Beihilfen darf 100.000 EUR bezogen
auf einen Zeitraum von drei Jahren nicht Gibersteigen. Dieser Schwellenwert gilt fiir Beihilfen gleich wel-
cher Art und Zielsetzung.

Die in den jeweiligen Verordnungen angefiihrten Berichterstattungspflichten sind einzuhalten.

FTE-Richtlinien



	 1. Präambel
	1.1.Motive
	1.2. Zielsetzung der Richtlinien
	2. Grundsätze
	2.1. Ziel der Förderungsprogramme
	2. 2. Evaluierung
	2. 3. Schlüsselbegriffe/Definitionen
	3. Förderungsart und –höhe / förderbare Kosten
	3.1. Förderungsart
	3.2. Förderungshöhe (gem. EU-Gemeinschaftsrahmen für FuE- Beihilfen)
	3.2.1. Beihilfenintensität
	3.2.2. Zuschläge
	3.2.3. Kumulierung/Höchstgrenzen
	3.3. Förderbare Kosten
	3.4. Anerkennungsstichtag und Projektlaufzeit
	4. Spezifische Voraussetzungen für die Gewährung der Förderung
	4.1. FörderungsnehmerInnen
	4.2. Förderbare Vorhaben
	5. Verfahren
	5.1. Programmdokument
	5.2. Verfahrensgrundsätze
	5.2.1. Aufforderung zur Einreichung von Förderungsansuchen
	5.2.2. Einreichung der Förderungsansuchen (§ 20 Abs. 1 ARR)
	5.2.3. Bewertungs- und Entscheidungskriterien und Bewertungshandbuch
	5.2.4. Bewertung und Entscheidung
	5.3. Abwicklung der Förderung
	6. Objektive Rahmenbedingungen der Richtlinien
	6.1. Rechtliche Rahmenbedingungen
	6.1.1. Rechtsanspruch
	6.1.2. EU-Konformität
	6.1.3. Innerstaatliche Rechtsvorschriften
	6.2. Organisatorische Rahmenbedingungen
	6.2.1. Mit der Abwicklung der Förderung beauftragte Förderungseinrichtungen
	6.2.2. Erhebung der gesamten Förderungsmittel und Koordination bei Mehrfachförderung (§ 18 ARR)
	6.2.3. Sprachliche Gleichbehandlung
	7. In-Kraft-Treten und Geltungsdauer der Richtlinien/Übergangsbestimmungen
	7.1. In-Kraft-Treten der Richtlinien und Geltungsdauer
	7.2. Außer-Kraft-Treten bisheriger Richtlinien und Übergangsbestimmungen
	 ANHANG I zu Pkt. 5.3. Abwicklung der Förderung
	 ANHANG II Freistellungsverordnungen


